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MITTEILUNGEN
Wir gratulieren! Ruth Blum, Lehrerin in

Schaffhausen und Schriftstellerin, Mitglied
unserer Redaktionskommission, erhielt kürzlich
zusammen mit dem Schriftsteller Peter Kilian
den Georg-Fischer-Preis. Die Firma Georg
Fischer errichtete anläßlich ihres 150jährigen
Bestehens die Stiftung «Georg-Fischer-Preis»
zur Auszeichnung von Schaffhauser Künstlern.
Wir freuen uns ob der verdienten Anerkennung
und gratulieren herzlich!

In dem dieser Nummer beigelegten Prospekt
wird auf die Schriftenreihe für Erziehung und
Jugendpflege «Psychologische Praxis» des
Verlages S. Karger, Basel/New York, hingewiesen.

Diese Schriftenreihe dürfte die Lehrerschaft

sicher interessieren, weshalb wir die
Leserinnen auch an dieser Stelle auf den
Prospekt aufmerksam machen möchten.

Im «Heim» Neukirch an der Thür beginnt
Ende April ein Haushaltlingskurs für junge
Mädchen. Dauer 4 Monate, Alter 14 bis 18 Jahre.
Der Kurs gilt als hauswirtschaftliches
Obligatorium, als Vorbereitung für das Hausdienstlehrjahr

und das Welschland. Vom 6. bis 14.
Februar findet unter der Leitung von Frl. Spieß
eine Ferienwoche für Bauerntöchter statt,
und vom 8. bis 14. April eine Werkwoche der
Freunde Schweiz. Volksbildungsheime (Schnitzen

und Stoffdrucken). — Ausführliche
Programme sind durch die Leitung des «Heims»
Neukirch an der Thür erhältlich.

Achtet auf die Frankierung der Post!
Zwecks Förderung der guten Jugendliteratur
ist Pro Juventute wiederum bereit, SJW-Hefte
gegen gebrauchte Pro-Juventute- oder Pro-
Patria-Marken einzutauschen. Je 50 solcher
Marken in separatem Umschlag abgefüllt und
mit der Adresse des Absenders versehen, be¬

rechtigen zum Bezug eines SJW-Heftes nach
freier Wahl. Sie sind in frankiertem Umschlag
einzusenden an das Zentralsekretariat Pro
Juventute, Seefeldstraße 8, Zürich 8, mit
genauer Adreßangabe des Absenders und womöglich

mit der Nummer der gewünschten SJW-
Hefte. Die Einsendung kann von einzelnen, von
einigen Kindern gemeinsam oder von ganzen
Sehulklassen erfolgen. Viel Glück auf der Jagd
nach den Pro-Juventute-Schmetterlingsmarken!

Für viele eine Überraschung war das Ergebnis
der Zürcher Frauenbefragung über das

Frauenstimmrecht, die bekanntlich gleichzeitig
mit der eidgenössischen Betriebszählung
durchgeführt wurde. Da die Zahlen teilweise unrichtig
oder ungenau wiedergegeben oder mit irreführenden

Überschriften versehen wurden, mögen
sie hier nochmals folgen: Eingegangen rund
133 000 Fragebogen, für ein volles Stimm- und
Wahlrecht 52 865 Frauen, für ein beschränktes
Stimm- und Wahlrecht 52 722 Frauen; gegen
das Stimm- und Wahlrecht 25 655 Frauen, leer
abgegebene Bogen 1662. 40 °/o sind demzufolge
ohne Einschränkung dafür, 40 %> wünschen
Mitarbeit in Schule, Kirche und Fürsorge, nur 19 °/o

sind dagegen, und nur 1 °/o hat keine Meinung
geäußert. Von den über 20 Jahre alten Stadt-
Zürcherinnen konnten 92,1 */o erreicht werden,
also viel mehr als 1952 in Genf, 1954 in Basel.
Interessant werden dann noch die Angaben über
Alter, Zivilstand und Beruf der Frauen sein.
Der Zürcher Stadtrat hat schon als erste
Folgerung der Befragung dem Kantonsrat
vorgeschlagen, im Sinne von Art. 29 der
Kantonsverfassung eine Vorlage über das Stimm- und
Wahlrecht der Frau den Stimmberechtigten zu
unterbreiten.

Die Volksabstimmung im Kanton Bern über
das fakultative Gemeindestimmrecht der Frau
(Vorschlag der Regierung) soll im Februar/
März 1956 stattfinden. FS.

In mutterlosen prot. Haushalt, Nähe Zürichs, wird zu 2 Buben im Alter von 11 und
13 Jahren frohmütige Lehrerin oder Kindergärtnerin gesucht, die Sinn für
Familie besitzt und den Kindern mit Herz und Verstand beistehen kann. Haushalthilfe
vorhanden.
Offerten mit Zeugnisabschriften und Photo bitte unter Chiffre OFA 669 Z an Orell-
Füßli-Annoncen, Zürich 22.
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